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ieudfitzung Erster Gegenstand der Tages
ist der Bericht der Kommission über Feuersocietäts

izelegecheiten Dieselbe berichtet zunächst über folgenden
Mg des Provinzialausschusses

Als Nachtrag zum Reglement der Provinzialstädte
Kliersocietät der Provinz Sachsen vom 5 August 1838
Dr 7 folgenden Paragraphen einzuschalten

Z 7 r Die Societät vergütet auch den Schaden
Her an Immobilien durch Explosion von Beleuchtungs

zaS verursacht wird
Versicherungen gegen andere Explosionsschäden werden

Vernommen wenn dafür ein besonderer durch Verein
barung festzustellender Zuschlag zu dem sonstigen Ver
sicherungsbeiträge gezahlt wird

Die Annahme erfolgt diskussionslosH
Es folgt der Bericht der Kommission über dieBewilli

g von Beihülsen aus der Provinzialstädte Feuersocietäts
isi zur Anlage von Blitzableitern

Der betr Antrag des Provinzialausschusses lautet
Nachtrag zum Reglement der Provinzialstädte Feuer

smetät der Provinz Sachsen vom 5 August 1838
is S S 381
Der Z 123 enthält folgenden Zusatz
4 zur Bewilligung von Beihülfen zur Anlegung von

Blitzableitern

Der Antrag wird ebenfalls ohne Diskussion genehmigt
Es folgt der Bericht über die Provinzialftädte Feuer

Msrechnung für 1877 erstattet vom Abg Sommer
A die Dechargirung beantragt Die Societät besitze gegen

ein Gesammtvermögen von 940 675 das in
Wen Staatspapieren und sächsischen Pfandbriefen

Wiegt sei Die Dechargirung wird genehmigt
Es werden weiter dechargirt die Rechnungen über die

Mnzialland Feuersocietät Ref Abg Scherre und die
Wungen der Administration der beiden Societätskassen
Aes Abg v Marsch all

Der nächste Bericht betrifft Etatsüberschreitungen Der
sminzialausschuß beantragt der Landlag wolle die Etats
Aerjchreimngen im Etat der Hauptverwaltung im Betrage

ZI 896 und die Ueberschreitungen im Etat der
kdarmenverwaltung im Betrage von 36 026 welche
lckng durch die Mehreinnahmen und anderseits durch die
vderausgaben gefunden haben geneigtest genehmigen
Der von einigen näher specisicirten als Etatsüberschrei
WM nicht anzusehenden Mehrausgaben Kenntniß nehmen
nd die Deckung der Etatsüberschreitungen bei den Bedürs
chlischüssen einiger Provinzialanstalten im Betrage von
Minen 3571 aus dem Versügungssonds des Pro

Musschusses gut heißen
Ref Abg Lucius Erfurt empfiehlt die Annahme

iir Anträge die auch ohne Diskussion erfolgt
Es folgt nun weiter die Dechargirung folgender

Kchnungen zum Theil mit Zuziehung einiger Monita
sidsch ohne Angabe der betreffenden Kassmverhältnisse
Rechnungen des mitteldeutschen Verbandes und des deut

en Versicherungsvereins Res Abg Scherre Rechnun
D über die Korrektionsanstalt in Groß Salze Ref Abg
Bmtenbauch Wirthschaft Rechnung für Altscherbitz
W eebaurechnungen über die Naumburg Freiburg Lauchaer
Haussee Ref derselbe Rechnungen der Taubstummen
Halten zu Erfurt Halberstadt Weißenfels Osterburg
Rchnnngen der Blindenanstalt zu Barby Rechnungen des
Taubstummen und Blindenlehrerpensionssonds Ref Abg
Schrecke Rechnungen über die Provinzialanleihe behufs
Bau einer zweiten Irrenanstalt Res Abg v Lingen
iftl Rechnungen über den Bau der Irrenanstalt Alt
Zcherbitz Rechnung über die Verwaltung der Chausseen im
kg, Bez Erfurt und Merseburg Rechnungen des Landes
liorationsfonds Referent Abg v d Schulenburg

Agern Rechnungen der Landeswaisenanstalt Langendorf
M Abg Seydewitz Rechnungen der Provinzialhaupt
vemltung der Hebammenlehranstalten zu Wittenberg
üfurt und Magdeburg Rechnungen der Generalkranken
IG Rechnungen des Stiftes Merseburg Ref Abg H och
daum Rechnungen der Provinzialhauptkasse Rechnungen
der Provinzialirrenanstalt Nietleben Ref Abg Bencken
dorff Rechnungen des Generalarmenfonds Ref Abg
Zrantz Rechnungen über den Landarmenfonds Ref Abg

holleufser
Damit ist die Tagesordnung erledigt

Sitzung Donnerstag 10 Uhr

Merseburg 24 Oktober
Erster Berathungsgegenstand ist der Kommissions Be

richt über die Vorlage des Provinzialausschusses wegen Ver
stärkung der Betriebsmittel der Provinzialhülfskasse Die
Immission stellt folgende Anträge

I Der Provinzialausschuß wird ermächtigt 1 ein
Privilegium zur Ausgabe auf den Inhaber lautender Schuld
verschreibungen nach Maßgabe des anliegenden Regulativs
sowie die Genehmigung des ebenfalls anliegenden Nachtrags
zum Reglement der Hülsskasse der Provinz Sachsen zu er
bitten 2 diejenigen Abänderungen des Regulativs welche
seitens der königlichen Staatsregierung etwa verlangt werden
Ächten namens des Provinziallandtages zu beschließen
Z nach Ertheilung des vorgedachten Privilegiums die erste
Serie der Anleihe zu verausgaben

II der Provinzialausschuß wird ferner beauftragt
Aenderungen zu treffen daß keinem Darlehnsfucher außer
der Provinz Sachsen ein Darlehen von mehr als 50 000

bewilligt so wie daß jedem Landtage ein Verzeichniß der be
willigten Darlehne vorgelegt werde

Die Kommission hat außerdem ein neues Regulativ
betr die Ausgabe verzinslicher Schuldverschreibungen des
Provinzialverbandes der Provinz Sachsen ausgearbeitet
welches sich von dem vom Ausschuß vorgelegten Regulativ
betr die Ausgabe auf den Inhaber lamender Schuldver
schreibungen durch die Hülsskasse der Provinz Sachsen in
wesentlichen Punkten unterscheidet Die wichtigsten neuen
resp veränderten Bestimmungen sind folgende Der Pro
vinzialverband der Provinz Sachsen hat die Befugniß für
Zwecke der Hülfskasse der Provinz Sachsen Geld anzuleihen
und darüber aus den Inhaber lautende seitens der Gläubi
ger unkündbare Schuldverschreibungen unter der Bezeichnung

Schuldverschreibungen des Provinzialverbandes der Provinz
Sachsen auszustellen und in Höhe von 6 000000 aus
zugeben Der Gesammtbetrag der ausgegebenen Schuldver
schreibungen darf den Betrag derjenigen Darlehen nicht
übersteigen welche die Hülsskasse nach Maßgabe des Regle
ments ausgegeben hat Die Schuldverschreibungen werden
in Serien von 1000 000 und in Stücken von 200
500 1000 und 5000 nach einem beigefügten Muster
ausgefertigt Die Ausgabe der einzelnen Serien erfolgt
auf besonderen Beschluß des Provinziallandtages Die
Schuldverschreibungen werden nach der für jede einzelne
Serie bei deren Ausgabe vom Provinzialausfchusse zu tref
fenden Bestimmung jährlich mit 4 oder 4 pEt verzinst
und es werden die Zinsen halbjährlich am 2 Januar und
2 Juli gezahlt Den Schuldverschreibungen werden zu die
sem Zwecke Zinsscheine auf je zehn halbe Jahre nebst An
weisungen zur Empfangnahme von Zinsfcheinen nach ange
fügten Mustern beigegeben Mit dem Ablauf der fünfjäh
rigen Zeitabschnitte werden nach vorheriger öffentlicher Be
kanntmachung die neuen Zinsscheine dem Einlieferer der
Anweisungen ausgereicht Beim Verluste der Anweisung er
folgt die Aushändigung der neuen Zinsscheinreihe nach Ab
lauf der für die Umwechslung bestimmten Frist an den In
haber der Schuldverschreibung

Die Tilgung der Schuldverschreibungen geschieht durch
allmählige Einlösung aus einem zu diesem Zwecke gebildeten
Tilgungsfonds mit jährlich wenigstens einem halben Procent
der ausgegebenen Schuldverschreibungen unter Zuwachs der
auf die eingelösten Schuldverschreibungen ersparten Zinsen
Sie beginnt nach Ablauf des auf die Ausgabe jeder Serie
folgenden Kalenderjahres Die Einlösung wird wenn sie
durch Ankaus nicht vortheilhafter bewerkstelligt werden kann

im Wege der Auskündigung nach vorheriger Bestimmung
durch das Loos vorgenommen Die Ausloosung erfolgt in
d csem Falle während deö MvualS Dezember Di Bs
kanntmachung der ausgeloosten und zu kündigenden Schuld
verschreibungen welche die letztere nach Serie Buchstabe
Nummer und Betrag bezeichnen muß geschieht zuerst im
Monat der Ausloosung und wird demnächst nach drei und
fünf Monaten wiederholt Die Einlösung erfolgt vom
2 Juli des nächsten Jahres ab Der Provinzialverband
hat das Recht den Tilgungsfonds zu verstärken so wie
sämmtliche noch umlaufende Schuldverschreibungen zu kün
digen Auch die durch Ankauf behufs der Tilgung erwor
benen Schuldverschreibungen sind bekannt zu machen Wer
den die Schuldverschreibungen binnen 30 Jahren nach dem
Zahlungstermine nicht zur Einlösung vorgelegt oder als ver
loren oder vernichtet behufs Ertheilung neuer Schuldver
schreibungen angemeldet so werden sie nach Ablauf der
Frist zum Besten des Provinzialverbandes als getilgt ange
sehen Für die Sicherheit der ausgegebenen Schuldverschrei
bungen und deren Zinsen haftet der Provinzialverband von
Sachsen Der Nachtrag zum Reglement sür die Hülfskasse
der Provinz Sachsen lautet

s i Die Hülsskasse der Provinz Sachsen erstreckt
sortan ihre Wirksamkeit durch Gewährung von Darlehne
aus die ganze Provinz Sachsen

Z 2 Der s 11 des Reglements vom 26 November
1876 wird ausgehoben An dessen Stelle treten folgende
Bestimmungen Darlehne aus der Hülsskasse können gege
ben werden 1 zur Gründung oder Erweiterung von Pro
vinzialiustituten an die Provinz Sachsen 2 an deren
Kreise kommunale Verbände an mehrere oder einzelne Ge
meinden so wie an Gemeinde und Gutsbezirke zusammen
zur Tilgung oder Herabsetzung des Zinsfußes ihrer Schul
den zur Verbesserung ihres Haushaltes zu Bauten für
Kirchen Hospital und Schulzwecken zu Wegeanlagen und
ähnlichen gemeinnützigen Unternehmungen Auch zur Ab
hülfe eines augenblicklichen Nothstandes z B zum Ankaus
von Getreide bei großer Theuerung können die Bestände
der Hülsskasse Kreisen Gemeinden oder mit Korporations
rechten ausgestatteten Hülfsvereinen dargeliehen werden
3 an Deichverbände

In namentlicher Abstimmung wird der Z 1 mit
mit 55 Stimmen gegen 22 ohne Aenderung angenommen
Die übrigen Paragraphen des Reglements werden ebenfalls
angenommen eben so werden die Muster der Schuldverschrei
bungen der Zinsscheine und der Anweisung zum Empfang
neuer Zinsscheine genehmigt

s 1 des Nachtrags zum Reglement für die Hülfskasse
wird angenommen Eben so Z 2 Nr 1 Zu Nr 2 liegen
zwei Anträge vor welche abgelehnt werden

Zu Sir 3 liegen ebenfalls zwei Anträge vor 1 vom
Abg Lucius Nr 3 zu streichen 2 vom Abg Engel
hart zuzusetzen und Meliorationsverbände

Diese beiden Anträge werden ebenfalls abgelehnt
Dagegen wird zu ß 2 folgender Zusatz aus Antrag

des Abg v Rauchhaupt angenommen

Keinem Darlehnsfucher darf ein Darlehen gegeben
werden welches den Betrag von 50000 überschreitet
Ausnahmen darf nur der Provinziallandtag selbst beschließen

Mit dieser Aenderung wird der ganze Antrag genehmigt
Es folgt nun die Abstimmung über die Anträge I und

II Antrag I 1 ist durch Annahme des Regulativs erledigt
Antrag II ist zum Theil durch den Antrag v Rauchhaupt
erledigt Der übrige Theil wird angenommen Eben so I
2 und 3 Hierauf wird die ganze Vorlage der Kommission
mit den beschlossenen Abänderungen genehmigt

Auf der Tagesordnung steht als nächster Gegenstand
die zweite Berathung der Vorlage des Provinzialausschusses

betreffend die Fürsorge für die Hinterbliebenen der Provin
zialbeamten

Präsident v Krosigk bringt zunächst den Antrag auf
Uebergaug zur Tagesordnung zur Abstimmung Derselbe
wird genehmigt

Es folgt der Bericht des Landtagsvorstandes über eine
Petition wegen Gewährung einer Beihülfe zum Bau einer
Brücke über die Dahle

Ref Abg v Seyd ewitz empfiehlt die Petition für
erledigt zu erklären da der Provinzialausschuß bereits die
Sache in die Hand genommen habe

Der Antrag wird genehmigt
Damit ist die Tagesordnung erledigt
Präsident v Krosigk giebt eine Geschäftsübersicht

und spricht Meiue hochgeehrtesten Herren Wenn es uns
gelungen ist in neun Plenarsitzungen 75 Vorlagen zum Segen

unserer Provinz zu erledigen so verdankt es die Provinz
Ihrer großen Thätigkeit und Ihrem rastlosen Fleiße und
wenn es mir gelungen ist meine hochgeehrtesten Herren hier
von diesem Platze aus Ihre Zufriedenheit zu erlangen so
verdanke ich es wiederum speciell Ihnen vor allen Dingen
und Ihrer großen Nachsicht Ich sage Ihnen Allen meinen
herzlichen Dank Ich sage vor allen Dingen auch dem Land
tagsvorstande meinem Herrn stellvertretenden Vorsitzenden
und den Herren Schriftführern meinen ganz speciellen Dank
sür ihre gütige Unterstützung

Ober Präsident Freiherr v Patow Hochgeehrte
Herren Die eingehenden Verhandlungen welche Sie über
das gesammte Gebiet der Provinzial Kommunalverwaltung
gepflogen haben werden Sie davon überzeugt haben daß
alle Ihrer Fürsorge anvertrauten Anstalten und Verwaltungs
zweige in einem wohlgeordneten Zusammenhange sich befinden

Die von Ihrer Verwaltung gemachten Ersparnisse haben
Sie in den Stand gesetzt für die Erneuerung mehrerer
Provinzialanstalten erhebliche Geldmittel zu bewilligen Sie
haben sich aber nicht darauf beschränkt den Bedürfnissen
dos Provinzialverbandes zu genügen Ihre aus Ä5cr larkung
des Hülsskassenfonds gerichteten Beschlüsse waren vielmehr
in sehr erheblichem Maße dazu geeignet den Gemeinde
Kreis und anderen Korporationen die Erfüllung ihrer Auf
gaben zu erleichtern Wenn Sie daher nach vielen Seiten
hin den Dank der Provinz sich erworben haben so bezeuge
ich Ihnen gern daß Ihren Beschlüssen betreffs der neu
übernommenen Fürsorge für die verwahrlosten Kinder die
volle Würdigung seitens der königlichen Staatsregierung zu
Theil wud Namens der königlichen Staatsregierung danke
ich Ihnen auch dafür daß Sie die von Ihnen erforderten
Gutachlen nach eingehendster Berathung abgegeben haben
Indem ich Ihnen wünsche daß Sie in der Heimath mit
Befriedigung auf die hier verbrachte arbeitsvolle Zeit zurück
sehen möchten erkläre ich im allerhöchsten Auftrage sr Ma
jestät des Kaisers und Königs den IV Landtag der Provinz
Sachsen hiermit sür geschlossen

Präsident v Krosigk Meine hochgeehrtesten Herren
Ehe wir uns trennen und an unseren heimathlichen Herd
zurückkehren wollen wir uns noch einmal vereinigen in dem
begeisterten Rufe Es lebe Se Majestät der Kaiser und
König Wilhelm I Er lebe hoch und abermals hoch und
abermals hoch Das Haus stimmt enthusiastisch in das
dreimalige Hoch ein Nach der Magd Ztg

Die erste Wintersoir e der Halleschen Liedertafel
Wie ernstlich es sich dieser altbewährte Verein angelegen

sein läßt auch seinerseits die Kunst zu Pflegen das bekundet
wieder die am Sonntag Abend im untern Saale des Stadt
Schützenhauses stattfindende Soirse zu deren Verherrlichung
außer hiesigen namhaften Kräften auch der Violoncello Virtuos
Herr Eisenberg aus Leipzig beitragen wird Zum Vortrag
gelangt unter Anderm die höchst anmuthige v äur Sonate für
Pianosorte und Violoncello von Mendelssohn ox 58 aus
dem Jahre 1343 gespielt von dem Vereinsdirigenten Herrn
Musikdirektor Voretzsch und dem obengenannten Gaste Wie
höchst beifällig das Werk am 18 November des eben ange
führten Jahres im Concerte welches Mendelssohn kurz vor
seiner Uebersiedelung von Leipzig nach Berlin veranstaltet hatte
von allen Kunstfreunden aufgenommen wurde darüber ist von
den verschiedensten Seiten berichtet So wird ihm denn auch
am Sonntage bei nicht minder gediegener Ausführung ein ähn
licher Erfolg nicht fehlen Für die geehrten Gäste sei zugleich
noch bemerkt daß zufolge einer neuen Einrichtung fernerhin der
Zutritt nur gegen Einlaßkarten welche durch Vermittlung eines
Mitgliedes vom Herrn Kausmann Bäntsch am Markte zu be
ziehen sind gestattet ist

Repertoire der Stadt Theater zu Leipzig
Neues Theater Sonnabend 26 Oktober Zwei

tes und letztes Concert des RafaelJosessh Vorher
Eine Tasse Thee

Altes Theater Sonnabend 26 Oktober Gastspiel
des meiningen schen Hostheaters Was ihr wollt Lust
spiel von Shakespeare



Bekanntmachung
Die bevorstehende Ersatzwahl eines Mitgliedes des Hauses der Abgeordneten im 4 Wahlkreise des Regierungsbezirks Mersebnrg Saalkreis und Stadt

Halle an Stelle des verstorbenen Herrn Justizrath Fritsch Hierselbst bedingt die Ausführung von Wahlmänner Ergänzuugs Wahlen in denjenigen UrWahlbezirken
der Stadt Halle in denen die am 20 Oktober 1876 gewählten Wahlmänner durch Tod Wegzug aus dem UrWahlbezirk uud sonst ausgeschieden oder in denen
damals einzelne Wahlen unvollzogen geblieben resp für ungültig erklärt sind

Zur Ausführung diefer Wahlmänner Ergänzungs Wahlen nach Maßgabe des unten stehenden Verzeichnisses in welchem die betreffenden UrWahlbezirke resp
Wahl Abtheilungen die ausgeschiedenen und durch Neuwahlen zu ersetzenden Wahlmänner die Wahllokale die Wahl Vorsteher und deren Stellvertreter ersichtlich
gemacht sind laden wir die betheiligten UrWähler nur auf diesem Wege ein sich

Mittwoch den 30 Oktober d IS Bormittags 10 Uhr
in den bezeichneten Wahl Lokalen einznfinden

Bei Aufstellung der UrWähler beziehentlich Abtheilnngs Listen hat selbstverständlich auf die seit der erfolgten Aufzeichnung der UrWähler etwa eingetretenen
Wohnnngs Berändernngen keine Rücksicht genommen werden können es können daher die UrWähler soweit sie überhaupt bei der Wahl betheiligt sind nur in
dem Bezirke zur Stimmabgabe zugelassen werden in welchem sie zur Zeit der Aufzeichnung wohnten

Unter Protest oder Vorbehalt abgegebene Stimmen sind ungültig
Abwesende können in keiner Weise weder durch Stellvertreter noch sonst an der Wahl Theil nehmen

Urwahlbezirl

Nr Umfang
S5

Ausgeschiedene Wahlmänner Ursache des Ausscheidens
Wahl Lokal

d Wahlvorsteher Herr
o stellvertr Wahlvorsteher Herr

10

12

13

17

18

19

22

23

24

27

29

31

33

34

37

38

Domplatz Kanzleigasse kl Klausstraße Kühlerbrunnen Mühl
gasse Mühlpforte gr u kl Schlamm

Berggasse Mühlberg Paradeplatz Schloßberg kl u gr Schloß
gasse kl Ulrichstraße 1 26

Barfüßerstraße alte Promenade 1 5 Schulberg Schul
gasse Spiegelgasse gr Ulrichstraße 34 61

Brüderstraße Karzerplan Poststraße Rathhausgasse gr Sand
berg kl Steinstraße

Leipzigerstraße Nr 1 27 und Nr 85 99 kl Sandberg

Bauhof gr und kl Brauhausgasse Leipzigerstraße Nr 100
110 kl Märkerstraße hinter der Ulrichskirche

gr und kl Berlin hoher Kräm Kuhgasse Kutschgasse gr Mär
kerstraße Marktplatz Nr 1 3 neue Promenade Schmeer
straße Nr 1 11

Bechershof Hanfsack Marktplatz 4 gr Rittergasse Schmeer
straße 12 44 Schülershof Nr 1 11 Sperlingsberg
Zapfenstraße

alter Markt au der Halle Nr 9 16 an der Mvcitzkircho
Moritzkirchhof Zenkergasse

Bärgasse Freudenplan an der Halle 1 8 und 17 19 Hall
gasse Hallmauer Knttelpforle an der Marienkirche Markt
platz 10 14 kl Rittergaffe Schülershof 12 22 Stein
bocksgasse Trödel

Fischerplan an der Glauchaischen Kirche Gommergasse Mittel
wache am Moritzthor Rathswerder Steg

Bäckergasse Dehboldsgasfe am Hospital Hospitalplatz Saal
berg Unterplan

Hirtengasse Schützengasse Weingärten

Mauergasse Steinweg Taubengasse

Blücherstraße Frauckensplatz Köuigstraße 40b bis 41 Nie
meyerstraße

Hinter der Landwehr Landwehrstraße 4 bis 14 Liebenauerstraße
Lindenstraße Pfännerhöhe nach der Pfännerhöhe

Büschdorfer Weg Delitzscherstraße Grünstraße Krausenstraße
Leipzigerstraße 56 84 Leipzigerplatz Magdeburgerstraße

Gottesackergasse Martinsberg Schimmelgasse gr Steinstraße
20 53 vor dem Steinthor Töpferplan

Brunnengasse Brunnenplatz Hedwigstraße Louisenstraße Lucken
gasse Margarethenstraße alte Promenade 21 28 Sophien
straße Zinksgarten

Friedrichstraße Karlstraße Weidenplan Wilhelmstraße 1 32

Albrechtstraße Georgstraße Geisistraße Nr 37 59 Harz
hinter dem Harz

Bockshörner Fleischergasse Jägerplatz Leitergasse

Am Kirchthor 1 6 und 16 24 große Wallstraße kleine
Wallstraße

II

II

II

I

III
I

II

III

II

II
I

III

III
III

II

II

III

III
I

I

III

II

111
II

III

I

II

III
I

I

III
I

Kaufmann W Arnold

Maler Friedrich Erlecke

Realschullehrer vr Günther
Stadtrath a D Richter

Redakteur Otto Puls
Justizrath Fritsch

Conditor Louis Feldmann

Bildhauer Schelleuberg

Banquier L Schönlicht

Schlossermeister C Schulze
Handschuhsabrikant Jul Voigt

Musiklchrer O Wiese

Hausbesitzer E Wiesel
Kaufmann W A Kyritz

Oberlehrer vr Sommer
Apotheker Kolbe

Tischlermeister W Leitloff

Fabrikant G Ufer
Schuldirektor Hoffmann

Rentier A Nebert

Stadtrath a D vr Beeck

Ziegeleibesitzer R Loesche

Kaufmann Franz Pfaffe

Böttchermeister Cammerath
Kunstgärtner Wolfhagen

Obersteuercontroleur a D Riem
fchneider

Kreisgerichtsrath Balcke

Kaufmann G Klincke

Confervator Schulze

Garte ninfpector Paul
Rentier Carl Schaaf

aus dem Bezirk verzogen

desgl

desgl
desgl

aus Halle verzogen
verstorben

aus dem Bezirk verzogen

desgl

desgl

desgl
verstorben

aus dem Bezirk verzogen

verstorben
desgl

beide Wahlen sind für nngül
tig erklärt worden

aus dem Bezirk verzogen

verstorben
aus dem Bezirk verzogen

verstorben

aus dem Bezirk verzogen

desgl

verstorben

aus dem Bezirk verzogen
verstorben

aus dem Bezirke verzogen

aus Halle verzogen

aus dem Bezirk verzogen

desgl
es war eine Wahl nicht zu Stande
gekommen weil kein UrWähler ersch

aus Halle verzogen
verstorben

Halle den 23 Oktober 1878

Für den redactionellen Theil verantwortlich C Bobardt

a Hotel zum Kronprinz
b Dr msä prakt Arzt Franke
o Mechanikus Unbekannt

s Jägerberg
d Kaufmann Wagner
o Kaufmann Nicolai
a Hotel garni zur Tulpe
d Prof Dr xin Keil
o Kaufmann Bernhard Schmidt

a Elsässer Taverne
k Prof Dr Meier
v Kasernen Jnsp Beruh Lutze
s, Gasthof zum gold Löwen
d JufNzralh Göcking
o Fabrikbesitzer J ntzsch

a Landmanns Saal
b Kaufmann Hänert
o Kaufmann Helmbold

g, Stadtverordneten Saal
K Rector Marschner

Kaufmann Krammisch

Saal im Rathhause
d Kaufmann Bänlsch
o Kaufmann Fuhst
s Nestaur z Goldenen Kette
b Agent Martinius
v Or xkil Kuanth
a Gasthof z schwarzen Bär
d Stadtsekretär Köppe
o Webermstr Goudermann

s Krahl s Restauration
b Stärkefabrikant Carl Lutze
o Apotheker Kolbe

a Speise Saal im Hospital
b Hospital Jnsp Rinck
e Rentier Schaal
g, Glanch Schießgraben gr Saal
b Fabrikant Gustav Elitzjch
o Drechslermstr Holzhausen

a Herberge zur Heimath
b Stadtrath a D Richter
o Maurermeister Kuhnt
s Examensaal der deutschen
Schulen des Waisenhauses

d Justizrath Dryauder
e Kaufmann Liebau

a LeUe vue
b Kaufmann E Schmidt
o Lehrer Tittel
Y Biirgergarten
b Ob Jmp Prem L Fischer
o Zimmermeister Richter
s, Gasthof zum Schwan
d Stadtrath Jordan
o Oberlehrer Haring

s Preußischer Hof
d Professor Dr Heine
o Bankvereinsdirector Kulisch
a Weidenhammers Restaur
d Buchhändler Fricke
o Lehrer Steger
g, Neumarkt Schießgrabeu
d Director Dr Schröder
o Rentier Keil

a Gasthos z weißen Roß
b Lehrer Weiland
o Kaufmann Rathcke

Neumarkt Schießgraben
b Maurermeister Trappe
o Rentier Rüffer

Der Magistrat
Expeditwn im Waisenhause Druck der Buchdruckerei des Waisenhauses
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